
Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW) vertritt Ihre Stimmrechte auf 
sämtlichen wichtigen Hauptversammlungen. 

Erfahren Sie, wie die DSW abstimmen wird auf der  

Hauptversammlung der NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA am 10.12.2021 

Die DSW plant, das Stimmrecht bei allen Beschlussfassungen im Sinne der Verwaltung auszuüben. 

 

 DSW-Empfehlung: JA 

 

Ausgenommen sind die folgenden TOPs: 

 

TOP 5: Schaffung genehmigten Kapitals  DSW-Empfehlung: NEIN  

Hier ist der Bezugsrechtsausschluss bei einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage ohne Grenze 

möglich  

 

TOP 6: Vorstandsvergütung  DSW-Empfehlung: Enthaltung 

Zwar ist die Maximalvergütung angegeben und ich finde die Ausführungen auch sonst verständlich. 

Jedoch hätten wir uns eine Angabe zur Grundvergütung gewünscht. Zu berücksichtigen ist, dass es 

sich um eine Co KGaA handelt und damit das Verhältnis zur Geschäftsführung etwas mittelbarer ist.  

 

 

Unseren Abstimmungsempfehlungen liegen die DSW-Richtlinien zur Stimmrechtsausübung zugrunde. 

Weitere Informationen zu den DSW-Richtlinien erhalten Sie hier. 

Die DSW behält sich Abweichungen beim Abstimmungsverhalten vor, sofern sich dies aufgrund neuer 

Erkenntnisse als notwendig erweisen sollte. 

https://hauptversammlung.de/home/richtlinien.html

